
2025

Informationen im Sinne des Art. 1 Absatz 125 ff. des Gesetzes Nr. 124 vom 4. August 2017 

Bezugnehmend auf Art. 1, Absatz 125 ff. des Gesetzes 124/2017 werden im Folgenden die im Geschäftsjahr 2025 von der öffentlichen Verwaltung bzw. Gesellschaften und Körperschaften 

gemäß Art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 an die Einzelfirma gewährten Zuschüsse und Beihilfen (Beiträge, Zuschüsse, Beihilfen, Förderungen, Vergünstigungen, wirtschaftliche Vorteile) angeführt:

UEBERBACHER FLORIAN mit Sitz in 39040 Natz/Schabs, Viums,  St. Magdalena Str. 2, Steuernummer: BRBFRN71D01B160Y

Verweis Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Die Einzelfirma hat zudem im Geschäftsjahr 2025 staatliche Beihilfen und De-minimis-Beihilfen erhalten, die laut den geltenden Transparenzbestimmungen von den jeweiligen auszahlenden Körperschaften an 

das gesamtstaatliche Verzeichnis der Staatlichen Beihilfen (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato/RNA) zu melden sind, auf welches hier verwiesen wird.n, die laut den geltenden Transparenzbestimmungen von 

den jeweiligen auszahlenden Körperschaften an das gesamtstaatliche Verzeichnis der Staatlichen Beihilfen (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato/RNA) zu melden sind, auf welches hier verwiesen wird.

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspxces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


